
beschlossen durch die Schulkonferenz vom 13.06.2018 

 

Handyregeln 

erarbeitet von der SV der Rungholtschule  
 

1. Handys dürfen von Schülerinnen und Schülern ab der 5. Klasse genutzt 

werden. Dies darf nur in den Handyzonen sein.  

 

2. Handyzonen sind: 

•  der lange Flur zum Werkraum 

•  die Sitzbänke im Sinnesgarten  

•  der Bereich hinter dem Außenhafen 

 

3. Mit den Handys darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.  

 

4. Bei Unterrichtsbeginn muss das Handy ausgeschaltet und in die Schultasche 

gesteckt werden.  

 

5. Im Unterricht darf das Handy mit Erlaubnis der Lehrkraft genutzt werden, 

z.B. Taschenrechner, Musik vorspielen, Internet-Recherche.  

 

6. Musik darf mit dem Handy nur in den Handyzonen gehört werden – auch mit 

Kopfhörern nicht auf dem Schulhof!  

 

7. Musik darf auf dem Schulhof oder im Schulgebäude nur von einem MP3-

Player oder Discman mit Kopfhörern gehört werden.  

 

8. Wer sich nicht an diese Regeln hält, muss das Handy abgeben und bekommt 

es am Ende des Schultages zurück.  

 

9. Auch alle Erwachsenen, die in der Schule arbeiten, müssen sich an diese Re-

geln halten! Wer mit dem Handy telefonieren möchte oder etwas nach-

schauen will, muss das im Teamraum oder während der Pause im Klassen-

raum (ohne Schülerinnen und Schüler) tun. 

Für Unterrichtszwecke dürfen Lehrkräfte ein Handy benutzen.  

 


